
Verhaltens- und Hygieneregeln Hallenbad 
 
Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training 
des Wassersportverein Dortmund-Nette e.V. einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko 
einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen zu minimieren. 
 
• Seit dem 20. August 2021 gilt die sogenannte „3G – Regel“ der neuen Corona-

Schutzverordnung. 

Somit haben nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete (Test maximal 24 Stunden alt) 

Zutritt ins Hallenbad und müssen dies beim Betreten des Bades nachweisen.  

• Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des 

Infektionsschutzes wie „Niesetikette”, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind 

einzuhalten. 

• Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein. 

• Die Teilnehmer*innen kommen, wenn möglich bereits in Schwimmbekleidung. 

• Im Foyer sind die Hände zu desinfizieren. 

• Im Foyer bzw. vor dem Hallenbad melden sich die Teilnehmer*innen, die sich online für die 

entsprechenden Kurse bzw. Schwimmzeiten angemeldet haben, beim zuständigen Personal.  

Dort wird auch der 3G Nachweis überprüft.  

• Alle Personen tragen eine Mund-Nasen-Schutz Bedeckung vom Foyer bis zum Umkleidebereich, 

sowie nach dem Ankleiden, beim Verlassen des Bades, sowie in allen gekennzeichneten 

Bereichen. 

• Das Bilden von Grüppchen vor und im Hallenbad ist untersagt.  

• Nur die Nutzung der zugewiesenen Umkleiden und Spinde ist gestattet. 

• Das Duschen vor dem Betreten der Schwimmhalle ist verbindlich. 

• Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden. Es ist stets ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 

anderen Personen einzuhalten soweit die jeweils geltende Corona-Schutzverordnung keine 

andere Regelung trifft. Bei Sportarten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, ist ein 

Abstand von mindestens 3 m zu anderen Personen einzuhalten.  

• Die Benutzung von sanitären Einrichtungen des Hallenbades ist nur einzeln unter Beachtung der 

gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. Händedesinfektionsmittel und Flüssigseife sind nach der 

Toilettennutzung zu verwenden.  

• Haartrockner, auch selbst mitgebrachte, dürfen aufgrund von Luftverwirbelungen nicht benutzt 

werden. 

• Das Hallenbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden. 

 
 
_________________________ 

Name, Vorname (leserlich) 
 

 
 
_________________________ 
Datum, Unterschrif 


